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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Sprossenhohlprofil  (5) 
und  sein  Herstellungsverfahren  aus  Metall,  insbeson- 
dere  Aluminium,  für  eine  Isolierverglasung,  mit  einer 
Längsschweißnaht  (12a),  die  unsichtbar  in  einer  Pro- 
fileinziehung  (8)  angeordnet  ist.  Außerdem  betrifft  die 
Erfindung  eine  Sprossenkonstruktion  zur  Montage 
zwischen  zwei  Glasscheiben,  insbesondere  Fenster- 
scheiben  mit  aus  Hohlprofil  bestehenden  Sprossen, 
insbesondere  aus  Sprossenhohlprofilen  der  vorge- 
nannten  Art,  wobei  zur  Ausbildung  wenigstens  eines 
Sprossenkreuzes  an  einem  Haupthohlprofil  unter  ei- 
nem  vorgegebenen  Winkel  wenigstens  zwei  mitein- 
ander  fluchtende  Querprofile  angesetzt  sind,  die  das 
Hauptprofil  überlappend  umgreifen.  Um  auf  der 
Grundlage  extrem  dünner  Hohlprofile  die  in  Rede 
stehende  Sprossenkonstruktion  aufbauen  zu  können, 
ist  es  erfindungsgemäß  vorgesehen,  als  Verbin- 
dungselemente  für  die  jeweiligen  Hohlprofile  ein 
Skelett  zu  verwenden,  auf  welches  die  Hohlprofile 
aufgesteckt  werden. 
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itegorie cnnycichnung  des  Dokuments  mit  Angaöc,  soweit  erioraenicn, 
der  maßgeblichen  Teile 
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■nspruch N  MELDUNG  qnt.  C1.5  ) 

E-A-3  400  891  (SANDER) 
Seite  4,  Zeile  1  -  Seite  5,  Zeile  30  * 
Seite  6,  Zeile  18  -  Seite  7,  Zeile  3  * 
Seite  8,  Zeile  26  -  Seite  9,  Zeile  6  * 
Seite  10,  Zeile  4  -  Seite  14,  Zeile  4; 

nsprüche  1-4,10;  Abbildungen  * 

E-A-2  918  581  (VAN  DEN  BERG  &  FURTJES) 
Seite  10,  Zeile  8  -  Zeile  16;  Abbildung 
* 

B-A-2  181  773  (JOSEF  GÄRTNER  &  CO.) 
Zusammenfassung  * 
Seite  2,  Zeile  12  -  Zeile  17;  Abbildung 

2  * 

iB-A-1  515  312  (CUST0M  R0LLF0RMING  COMP.) 
Seite  1,  Zeile  15  -  Seite  2,  Zeile  61; 

B i l dungen   1A-C.2A-N  * 

IE-A-3  203  808  (ISO-PROFIL  GMBH) 

IE-A-3  638  355  (FÜHRER) 
:  das  ganze  Dokument  * 

)E-A-3  941  288  (MUHLE) 
*  Spalte  1,  Zeile  60  -  Spalte  2,  Zeile  32; 
Abbildung  3  * 
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DEN  HAAG 12  JANUAR  1993 BLOMMAERT  S. 

KATKGUKM.  UtK  GUNAIMM  trs  UUHUBlMiit. 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  /.  wischenliteratur 
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älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

)ie  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

I  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Mach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
•ungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
lämlich: 

s i e h e   S e i t e   - B -  

rjfl  Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

j  —  |  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 

j  —  j  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen. 

nämlich  Patentansprüche:  _  _____  __  _________ 
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der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  CI.5  ) 

DE-U-8  913  616  (GKT  GLAS-  UND 
KUNSTSTOFFTECHNIK) 
*  Seite  3,  Zeile  5  -  Seite  5,  Zeile  9; 
Abbildungen  * 

DE-U-8  900  359  (GKT  GLAS-  UND 
KUNSTSTOFFTECHNIK) 
*  Seite  3,  Zeile  17  -  Seite  5,  Zeile  33; 
Abbildungen  * 

DE-U-8  710  362  (SCHMITZ) 

*  Seite  4,  Zeile  18  -  Seite  6,  Zeile  15; 
Abbildungen  * 

BE-A-471  548  (VANDERPUT) 
*  Abbildungen  * 

Der  vorliegende  Recherchcnbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 
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Prüfer 
BLOMMAERT  S. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischen  literatur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
I.  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  übereinstimmendes 

Dokument 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  dar  Racherchenabtsilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  EintheiUichtkeit  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

1.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1-15:   S p r o s s e n h o h l p r o f   i l   f ü r  
I s o l i e r v e r g l a s u n g e n  

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   16-49:   S p r o s s e n k o n s t r u k t i o n   mit  S p r o s s e n -  
kreuz   für   I s o l i e r v e r g l a s u n g e n  
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